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5. § 5 Abs. 2 Z 2 lautet:
„2. bei berufsbildenden mittleren und höheren Schulen sowie bei Werkschulheimen und beim

Realgymnasium mit zusätzlicher Ausbildung in Metallurgie am Bundesrealgymnasium in
Reutte die Angabe des Regellehrplanes, nach dem unterrichtet worden ist, unter Zitierung
der Bundesgesetzblattnummer(n) sowie die Wiedergabe der Stundentafel einschließlich eines
Hinweises auf allfällige Änderungen durch schulautonome Lehrplanbestimmungen;"

6. Die Überschrift des § 6 lautet:
„Reifepriifungszeugnis, Diplomprüfungszeugnis, Reife- und Befähigungsprüfungszeugnis, Befähi-

gungsprüfungszeugnis, Abschlußprüfungszeugnis"
7 Im § 6 Abs. 3 lautet der Einleitungssatz:

„In das Reifeprüfungszeugnis bzw. das Diplomprüfungszeugnis (Anlagen 5 und 5a), in das Reife- und
Befähigungsprüfungszeugnis (Anlagen 6 und 7), in das Befähigungsprüfungszeugnis (Anlage 11) und in
das Abschlußprüfungszeugnis (Anlage 12) sind folgende Vermerke mit der erforderlichen Ergänzung
aufzunehmen:"

8. § 6 Abs. 3 Z 6 lautet:
„6. wenn die Beurteilung in einem oder mehreren Prüfungsgebieten auf „Nicht genügend" lautet:

„Er/Sie ist gemäß § 40 Abs. 2/Abs. 4 des Schulunterrichtsgesetzes berechtigt, zum Termin
zur Wiederholung der Reifeprüfung/Diplomprüfung/Reife- und Befähigungsprüfung/Befähi-
gungsprüfung/Abschlußprüfung aus dem/den Prüfungsgebiet(en) anzutreten." "

9. § 6 Abs. 4 und 5 lauten:
„(4) Bei erfolgreicher Ablegung der Reifeprüfung in den allgemeinbildenden höheren Schulen

oder der Reife- und Befähigungsprüfung ist das Reifeprüfungszeugnis oder das Reife- und Befähi-
gungsprüfungszeugnis mit dem Jahreszeugnis über die letzte Schulstufe zu verbinden. Bei erfolgrei-
cher Ablegung der Befähigungsprüfung oder der Reife- und Befähigungsprüfung am Kolleg für Kin-
dergartenpädagogik und am Kolleg für Sozialpädagogik ist das Befähigungsprüfungszeugnis oder
das Reife- und Befähigungsprüfungszeugnis mit dem Semesterzeugnis über das letzte Semester zu ver-
binden.

(5) An den berufsbildenden mittleren und höheren Schulen, den Bildungsanstalten für Kindergar-
tenpädagogik und den Bildungsanstalten für Sozialpädagogik sowie an den Werkschulheimen und am
Realgymnasium mit zusätzlicher Ausbildung in Metallurgie am Bundesrealgymnasium in Reutte ist in
die Zeugnisse (Abs. l bis 4) die Angabe des Regellehrplanes aufzunehmen, nach dem unterrichtet wor-
den ist. Hiebei ist die diesbezügliche Nummer des Bundesgesetzblattes zu zitieren, die Stundentafel
wiederzugeben und sind allenfalls Hinweise auf Änderungen durch schulautonome Lehrplanbestim-
mungen aufzunehmen."

10. Im § J 2 wird nach Abs. 3 folgender Abs. 4 angefügt:
„(4) § 3 Abs. l Z4a und Abs. 8, § 5 Abs. 2 Z 2, § 6 Abs. 4 und 5 dieser Verordnung sowie die Anla-

gen2, 5, 5a, 6, 7 und 11 dieser Verordnung jeweils in der Fassung der Verordnung BGB1. Nr. 303/1995
treten mit 1. Juni 1995 in Kraft."

11. In den Anlagen 5, 5a, 6, 7, 11 werden die Wendung „gemäß den Vorschriften der Verordnung
des Bundesministers für Unterricht und Kunst/Kunst und Sport" und die Wendungen „gemäß den Vor-
schriften der Verordnung des Bundesministers für Unterricht, Kunst und Sport/Unterricht und Kunst"
jeweils durch die Wendungen „gemäß den Vorschriften der Verordnung des Bundesministers für "
ersetzt.
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